
(Fassung vom 23.8.2019 für öffentliche Auflage) 

Bauordnung der Stadt Bern (BO) 
 
Änderung 

Die Stimmberechtigten der Stadt Bern, 
auf Antrag des Stadtrates, 
beschliessen: 

 

I. 
Die Bauordnung der Stadt Bern vom 24. September 2006 (BO) wird wie folgt geändert 
(Änderungen kursiv): 
 

Art. 80 Untere Altstadt: Nutzungsart 

1 Unverändert.  
 
1bis (neu) Der an die Laube angrenzende Raum ist für publikumsorientierte Nutzungen 
bestimmt.  

2 bis 8 Unverändert. 

Art. 85  

1 bis 3 Unverändert.  
 
3bis (neu) In den Lauben sind durchgehende, fensterlose Mauerflächen unzulässig. 
Schaufensterflächen sind durchsichtig zu gestalten. 

4 und 5 Unverändert.  

 
II.  

Der Gemeinderat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung.  

 

Bern,        NAMENS DES STADTRATS 
 
 
 
Präsident  
 
 
Ratssekretärin 

  



GENEHMIGUNGSVERMERKE 

 

Mitwirkungsauflage: 16. Mai bis 15. Juni 2018 

Vorprüfungsbericht: 28. März 2019 

Öffentliche Auflage: ……………………………. 

Publikation im Anzeiger Region Bern am: ……………………………. 

Anzahl Einsprachen: ……………………………. 

Einspracheverhandlung/en am:  ……………………………. 

Anzahl erledigte Einsprachen: ……………………………. 

Anzahl unerledigte Einsprachen: ……………………………. 

Gemeinderatsbeschluss Nr. …… vom  ……………………………. 

Stadtratsbeschluss Nr. …… vom  ……………………………. 

Beschlossen durch die Stimmberechtigten am: ……………………………. 

 mit …..   Ja /  ….. Nein  

 

Namens der Stadt Bern: 

Der Stadtpräsident Der Stadtschreiber: 

Alec von Graffenried Dr. Jürg Wichtermann 

 

 

 

GENEHMIGT DURCH DAS KANTONALE AMT FÜR GEMEINDEN UND RAUMORDNUNG 

 

 
 


